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Text

Von Zeile 694 bis 697:
Massentierhaltung

Artgerechte Tierhaltung 

Brandenburg verfügt bundesweit über überdurchschnittlich große Tierhaltungsanlagen. Sauen werden
in Kastenstandshaltung eingepfercht, ein Huhn lebt teilweise mit 24 Artgenossen auf nur einem
Quadratmeter. Die Riesenstrukturen der Massentierhaltung begünstigen Verstöße gegen die ohnehin
laxe Nutztierhaltungsverordnung und erschweren ein effektives Vorgehen gegen Missstände. Ein
weiteres Problem der Massentierhaltung ist der enorme Verbrauch von Antibiotika, welcher zu
multiresistenten Keimen führt und letztlich auch die Wirksamkeit von Antibiotika in der Humanmedizin
gefährdet. In der Tiermast werden allein doppelt so große Mengenviel an Antibiotika eingesetzt wie in
der Humanmedizin. Zuletzt fallen durch Massentierhaltung auch riesige Mengen an Tierkot an, die
unser Grundwasser immer stärker mit Nitrat-, Phosphat und Schwermetallen belasten. Der Import von
Futtermitteln aus Soja-, Palmöl- und anderen Plantagen mit Monokulturen hat katastrophale Folgen für
Mensch und Umwelt in den Herkunftsländern. Unser Export von subventionierten landwirtschaftlichen
Erzeugnissen zu Dumpingpreisen zerstört zugleich lokale Märkte in Afrika und Asien und trägt zum
Hunger in der Welt bei.

Die rot-rote Landesregierung war bislang unwillig etwas an diesen Zuständen zu ändern. Schlimmer
noch, sie förderte den weiteren Ausbau der industriellen Tierhaltung allein seit 2009 mit über 70
Millionen Euro, flankiert durch eine großzügige Genehmigungspraxis des Landesamtes für
Umweltschutz. Das Volksbegehren gegen Massentierhaltung war Anfang 2016 mit 104.000
Unterschriften erfolgreich. Der hieraus resultierende Kompromissbeschluss des Landtags hat einige
Forderungen des Volksbegehrens aufgegriffen, ohne jedoch eine Neuausrichtung der
Landwirtschaftspolitik erreichen zu können. Selbst dieser ohnehin schwache Kompromiss wird seitdem
auch nur schleppend umgesetzt.Die Menschen in Brandenburg haben mit dem erfolgreichen
Volksbegehren gegen Massentierhaltung Anfang 2016 mit 104.000 Unterschriften deutlich gezeigt, dass
sie eine andere Tierhaltung in Brandenburg wollen. Für uns sind die Forderungen des Volksbegehrens
die Leitlinie für die Ausrichtung der zukünftigen Landwirtschaftspolitik und die Umsetzung des
Tierschutzplans.

Wir drängen auf einen schnellen Ausstieg aus der Kastenstandshaltung für Sauen und der Praxis des
Kupierens von Schwänzen bei Ferkeln. Das Kürzen von Schnäbeln beim Geflügel wollen wir genauso
unterbinden wie das Enthornen von Rindern. Wir wollen eine artgerechte Tierhaltung durch die
Überarbeitung des Landesimmissionsschutzrechts, der Brandenburgischen Bauordnung und einer
Neuausrichtung der Agrarinvestitionsförderung durchsetzen. Wir werden das Verbandsklagerecht für
Tierschutzverbände einführen und strengere Kontrollen von Tierhaltungsanlagen durch die
Veterinärbehörden durchsetzen. So wollen wir den Tierschutz bereits bei Genehmigungsverfahren zur
Geltung zu bringen und diesen im Betrieb auch sicher stellen. Die Errichtung von
Massentierhaltungsanlagen mit mehr als 1.000 Großvieheinheiten wollen wir rechtssicher
ausschließen. Eine flächen-gebundene Tierhaltung muss zur Regel werden. Nur Betriebe, die ihr Futter
überwiegend selbst erzeugen, sollen eine baurechtliche Privilegierung als landwirtschaftlicher Betrieb
bekommen Wir werden eine konsequente Anwendung des bestehenden Tierschutzrechtes in der
Landwirtschaft durchsetzen.
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Eine flächen-gebundene Tierhaltung muss zur Regel werden. Nur Betriebe, die ihr Futter überwiegend
selbst erzeugen, sollen eine baurechtliche Privilegierung als landwirtschaftlicher Betrieb bekommen.
Die Errichtung von Massentierhaltungsanlagen wollen wir ausschließen. Dazu wollen wir absolute
Tierzahlen-Obergrenzen für Ställe einführen, die sich an den Vorgaben der ökologischen
Anbauverbände sowie des Deutschen Tierschutzbundes orientieren.

Wir werden eine konsequente Anwendung des bestehenden Tierschutzrechtes und der EU-
Tierschutzvorgaben in der Landwirtschaft durchsetzen. Tiere dürfen nicht länger an die Ställe
angepasst werden, sondern Ställe müssen den Bedürfnissen der Tiere gerecht werden. Das Kupieren
von Schwänzen bei Schweinen muss ebenso beendet werden wie das Kürzen von Schnäbeln beim
Geflügel. Ebenso drängen wir drängen auf einen schnellen Ausstieg aus der Kastenstandshaltung für
Sauen. Wir wollen eine artgerechte Tierhaltung durch die Überarbeitung des
Landesimmissionsschutzrechts, der Brandenburgischen Bauordnung und einer Neuausrichtung der
Agrarinvestitionsförderung durchsetzen. Wir werden das Verbandsklagerecht für Tierschutzverbände
einführen und strengere Kontrollen von Tierhaltungsanlagen durch die Veterinärbehörden durchsetzen.
So wollen wir den Tierschutz bereits bei Genehmigungsverfahren zur Geltung zu bringen und diesen im
Betrieb auch sicher stellen.

Begründung

1000 Großvieheinheiten scheinen uns als Grenze für Tierhaltungsanlagen deutlich zu hoch, Das können
bis zu 600.000 Masthähnchen bzw. 300.000 Legehennen sein. Vorschlag von unserer Seite wäre
Einführung von Bestandsobergrenzen, die sich an Bio-Verbänden bzw. Label des Tierschutzbundes
orientieren.

Des weiteren srpachliche Änderungsvorschläge zur besseren Strukturierung
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